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Wir brauchen Verstärkung!
Bundesweite Kampagne für mehr Personal auch in Brandenburg gestartet

Ende November 2015 konnten in der 
Landeshauptstadt Plakate zur GdP-Ak-
tion „Wir brauchen Verstärkung“ wahr-
genommen werden. Am 17. Dezember 
2015 – parallel zur Landtagssitzung – 
haben wir am Potsdamer Hauptbahn-
hof und vor dem Landtagsgebäude mit 
einem beweglichen Großplakat und ei-
nem GdP-Stand zusätzlich für Auf-
merksamkeit gesorgt. Ziel dieser Akti-
on war und ist es, der Bevölkerung und 
der Politik die immensen Auswirkun-
gen der jahrelangen Sparpolitik vor Au-
gen zu führen. Wohnungseinbrüche, 
Autodiebstähle und Cyberkriminalität 
– die drei Kriminalitätsfelder, die in der 
Kampagne beispielhaft aufgenommen 
wurden, spielen in Brandenburg eine 
große Rolle und sind nur durch eine 
ausreichende Präsenz und zusätzli-
chem Expertenwissen wirksam und 
nachhaltig zu bekämpfen. 

Gerade in Deliktbereichen, in denen 
langwierige Ermittlungen geführt wer-
den müssen, rächt sich der Personalab-
bau bei der Polizei im besonderen Maße. 
Der Evaluierungsbericht, der im Sommer 
2015 vorgestellt wurde, kam bereits zu 
dem Schluss, dass durch den im Rahmen 
der Polizeistrukturreform 2020 beschlos-
senen Personalabbau die Polizei schon 
heute nicht mehr in der Lage ist, alle ihr 
übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Seit dem Sommer letzten Jahres hat 
sich die schon vorher bedenkliche Lage 
noch einmal massiv verschärft. Die un-
zähligen Einsatzlagen im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingswelle stellen 
die Polizei mehr und mehr vor unlösba-
re Aufgaben.

Die GdP Brandenburg fordert des-
halb, dass nicht länger die Augen vor 
den bestehenden Problemen verschlos-
sen werden. 

Wir rufen die Politik auf,  
jetzt zu handeln!

Eine erste Gelegenheit, um dem wei-
teren Stellenabbau der nächsten Jahre 
entgegenzuwirken, ist der Nachtrags-
haushalt, der Anfang 2016 verabschie-
det werden soll. In diesem Nachtrags-
haushalt muss die Regierung zwingend 

gegensteuern. 
• Die GdP Bran-

denburg fordert 
die Einstellung 
weiterer Feldjä-
ger. Das Pilotpro-
jekt, bei dem im 
September 2015 
bereits eine Klasse 
mit 25 Feldjägern 
ihre Ausbildung 
an der Fachhoch-
schule der Polizei 
a u f g e n o m m e n 
hat, muss ausge-
baut werden.

• Die GdP Bran-
denburg fordert 
die Aufhebung 
der kw-Verpflich-

tungen im Landeshaushalt, damit z. B. 
eine freiwillige Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit möglich ist. Immer wie-
der werden uns Fälle bekannt, in denen 
Anträge auf eine freiwillige Verlänge-
rung mit dem Verweis auf die kw-Ver-
pflichtungen abgelehnt werden. Damit 
geht der Polizei nicht nur weiteres Per-
sonal verloren, sondern auch Know-
how, das in den Bereichen der Kripo 
besonders wertvoll ist. 

• Die GdP Brandenburg fordert, dass 
eine weitere Erhöhung der Einstel-
lungszahlen an der Fachhochschule der 
Polizei mit einer gleichzeitigen, drin-
gend notwendigen Erweiterung der Ka-
pazitäten in Oranienburg beschlossen 
wird. Die Qualität der Ausbildung darf 
nicht der Sparpolitik der Landesregie-
rung zum Opfer fallen. 

Neben den Maßnahmen zur Abfede-
rung des Personalabbaus in den kom-
menden Jahren sind aber auch Maß-
nahmen erforderlich, die den Kollegin-
nen und Kollegen, die derzeit über dem 
Maße belastet sind, eine entsprechen-
de Anerkennung zeigen. Hierfür könn-
ten schnell umsetzbare Maßnahmen, 
z. B. bei der Zahlung von Schicht- und 
Erschwerniszulagen oder beim An-
spruch auf Erholungsurlaub, getroffen 
werden.

• Die GdP Brandenburg fordert eine 
großzügige Handhabung bei der Zah-
lung von Schicht- und Erschwerniszula-
gen für alle Beamten, die neue entspre-
chende Aufgaben wahrnehmen sollen. 
Sie sollen nicht damit „bestraft“ werden, 
dass bei überwiegend neuer Tätigkeit in 
den Abend-und Nachtstunden die evtl. 
vorher erhaltene Schichtzulage gestri-
chen wird. Werden Kolleginnen und 
Kollegen im Zuge der Bewältigung der 
neuen Herausforderungen umgesetzt 
und in irgendeiner Form von Schicht-
dienst tätig, sollen diese auch die Zulage 
dafür erhalten. Der persönliche Einsatz, 
Aufgaben und Verantwortung zu über-
nehmen, muss gewürdigt werden. 

• Die GdP Brandenburg fordert, dass 
bei einem vermehrten Zwölf-Stunden-
Dienst der Anspruch auf Erholungsur-
laub für Beamte (anderweitige Vertei-
lung der wöchentlichen Arbeitszeit …) 
nicht gekürzt wird. 

Die Polizei des Landes Brandenburg 
braucht Verstärkung – wir brauchen 
hierfür die Unterstützung der breiten 
Öffentlichkeit, um uns gegen Stellenab-
bau und Sparpolitik der Landesregie-
rung zu wehren. Dafür wurde unsere 
Kampagne „Wir brauchen Verstär-
kung“ gestartet.

Maria Dietrich

 Bild: GdP
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Unsere mitglieder sind unser Antrieb
Am 14. 10. 2015 fand die konstitu-

ierende Sitzung des Fachausschusses 
Kriminalpolizei in der GdP statt.

Neben dem Austausch zur aktuellen 
Lage in unserer Polizei und Neues von 
der GdP war ein wichtiger Tagesord-
nungspunkt die Wahl eines neuen Lei-
ters Fachausschuss – Kriminalpolizei –.

Uwe Adler vom Landeskriminal-
amt Brandenburg wird von nun an 
die Leitung Fachausschusses Krimi-
nalpolizei übernehmen und in allen 
erforderlichen Gremien die Interes-
sen der Kriminalpolizei Brandenburg 
vertreten.

Erste Entscheidung ist die Einrich-
tung eines eigenen E-Mail-Postfaches 
für den Fachausschuss, um eine stän-
dige und dauerhafte Erreichbarkeit 
für die Belange und Bedürfnisse un-
serer Kollegen zu gewährleisten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich freue mich auf die neue Her-

ausforderung und werde mich in Zu-
kunft noch stärker für die Interessen 
der Kriminalisten in unserer Gewerk-
schaft einsetzen. Ich danke Uli Rätzel 
für sein Engagement und seine Ver-

dienste in den letzten Jahren rund um 
den Fachausschuss – K – in der GdP. 
Wir als Fachausschuss können nur 
kompetent und überzeugend auftre-
ten, wenn ihr uns mit eurem Sachver-
stand und eurem Wissen unterstützt. 
Eure Themen und Interessen wollen 
wir aufnehmen und transportieren. 
Uns ist es wichtig, dass wir wieder 
miteinander kommunizieren. Nutzt 
die neue Möglichkeit euch mitzutei-
len und meldet euch, wenn es Proble-
me, Nöte, aber auch besondere Ereig-
nisse in euren Dienststellen gibt. Eure 
Themen sind unsere Legitimation zum 
Handeln.

Insgesamt unterstützt der Fachaus-
schuss die Forderungen unseres Lan-
desvorsitzenden nach mehr Personal 
für die Polizei Brandenburg. Die Fest-
legung unserer Landesregierung, in 
2018 mit 7850 Polizisten in Branden-
burg die gleichen Aufgaben mit glei-
cher Qualität erledigen zu können, 
zeigt einmal mehr, dass hier kein 
wirkliches Verständnis für die Kom-
plexität unserer Arbeit existiert. Wir 
brauchen zwingend ein Umdenken in 
den Köpfen der Verantwortlichen. Po-
lizei kann und darf nicht nur vom 
Geldbeutel unserer Landesregierung 
abhängig sein. Es muss die Bereit-
schaft vorhanden sein, sich den neu-
en gesamtgesellschaftlichen Verän-
derungen zu stellen. Dazu gehört 

auch die Einsicht und der Wille, die 
Polizeiarbeit in unserem Land weiter 
aufrechtzuerhalten und somit den 
Menschen, die hier leben, ihr Sicher-
heitsgefühl und ihre Lebensqualität 
zurückzugeben. 7855 Polizeistellen in 
2018 sind heute schon 500 zu wenig!

Der Fachausschuss wird auch in Zu-
kunft eure Themen aufnehmen und ge-
mäß ihrer Dringlichkeit oder Handlungs-
bedarfe priorisieren. Über Inhalte unserer 
Arbeit, Fortschritte und Rückschläge in 
der Bearbeitung eurer Themen werden 
wir auch in Zukunft berichten. 

Darum die eindringliche Bitte an 
euch liebe Mitglieder: Teilt euch mit, 

nutzt die Möglichkeit, eure Anliegen 
vorzutragen. Der Fachausschuss wird 
sich regelmäßig im Jahr zusammen-
setzen und sich mit Sachverstand den 
zukünftigen Aufgaben und Themen 
unserer Polizei stellen. Wo Fach-
kenntnis, Sachverstand und Meinun-
gen rund um unsere Kriminalpolizei 
im Land nötig sind, um Entscheidun-
gen voranzubringen oder zu treffen, 
dort werden wir uns diese einfordern. 
Unsere Mitglieder sind unsere Kom-
petenz und unsere Motivation. Die 
Kriminalpolizei Brandenburg ist in 
der GdP gut aufgehoben! 

Unsere neue Erreichbarkeit für euch, 
gdp-fa-kriminalpolizei-bb@gdp.de!

Uwe Adler

 Bild: GdP
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Belastungsgrenze?
Mit Interesse habe ich den Kom-

mentar von Andreas Schuster in der 
DP 11/2015 gelesen. Dabei verfolgt 
mich schon seit Langem ein Satz, der 
immer wieder, ja fast gebetsmühlen-
artig auftaucht. Seit über Zehn Jah-
ren schon wird proklamiert, dass „die 
Polizei selbst absolut an der Belas-
tungsgrenze angekommen ist“. Was 
heißt das eigentlich?

Ich möchte den Bogen etwas wei-
ter spannen. Die Entwicklung der 
Polizei im Allgemeinen und der 
Brandenburger Polizei im Besonde-
ren kann nicht losgelöst betrachtet 
werden von der (sicherheits)politi-
schen Entwicklung in der Welt und 
in Europa. Wer das tut, handelt 
fahrlässig und verantwortungslos. 
Aber genau das ist den politisch 
Verantwortlichen in Brandenburg 
vorzuwerfen. Den Machern etlicher 
„Polizeireformen“ ist es nicht ge-
lungen, diese Zusammenhänge zu 
erkennen. Im Gegenteil: Kleinka-
riertheit und der Unwille, gegen 
unvernünftige politische Vorgaben 
gegenzuhalten, hielten Einzug. Nur 
langsam und unter dem Druck der 
rasanten politischen Entwicklun-
gen in letzter Zeit scheint es ein 
Umdenken zu geben. Die derzeit 
„Fahrt aufnehmende Umsetzung 
der Evaluierungsergebnisse“ (Ori-
ginalzitat Intranet) soll Hoffnung 
verbreiten. Nur dass die Evaluie-
rung und deren Umsetzung schon 
ein Jahr dauert und noch mindes-
tens ein halbes Jahr dauern wird, 
sagt wieder mal keiner. 

Da fällt einem der alte politische 
Witz ein: Stalin, Chruschtschow und 
Breshnew fahren mit dem Zug. 
Plötzlich hält der Zug. Kaputt. Sta-
lin lässt das Zugpersonal antreten 
und sofort erschießen. Chrusch-
tschow versucht anschließend das 
Personal wieder zum Leben zu er-
wecken. Letztendlich sagt Bresh-
new: „Kommt Kollegen, lasst uns 
die Vorhänge zuziehen und so tun, 
als fahre der Zug noch.“

Der Historiker H. A. Winkler hat 
das Epochenereignis „9/11“ den 
Beginn des Zeitalters der allgemei-
nen Verunsicherung genannt. Kri-
sen und Konflikte verschiedenster 
Art (von der Finanzkrise über Ebola 
und die Ukraine-Krise bis zur jüngs-
ten Völkerwanderung und Klima-
veränderung) reihen sich aneinan-

der oder brechen zum selben 
Zeitpunkt an verschiedenen Orten 
aus. Das führt bei vielen Menschen 
in der Tat zu einem Gefühl der Ver-
unsicherung, Überwältigung und 
Hilflosigkeit. Die Welt ist aus den 
Fugen geraten. 

Und weil Gewissheiten erschüttert 
sind, herrscht vielfach Ratlosigkeit. In 
den meisten Fällen gibt es dabei kei-
ne guten Optionen mehr, sondern nur 
schlechte und etwas weniger schlech-
te, die dann noch als Erfolg verkauft 
werden.

Nun stehen wir noch unter dem 
Eindruck der Ereignisse in Paris. 
Nach 70 Jahren schließt sich das Zeit-
fenster relativen Friedens in Europa. 
Das wird kein Krieg, eher ein Bürger-
krieg: Rechtsradikale gegen Flücht-
linge, Türken gegen Kurden, Salafis-
ten gegen Christen, Sunniten gegen 
Schiiten, Linksradikale gegen Demo-
kraten, Terroristen gegen uns alle. 
Und mittendrin unsere kaputtgespar-
te Polizei. 

Dabei ist die Polizei nur ein Teil der 
Gesellschaft. Von Unsicherheit und 
teilweiser Hilflosigkeit sind auch un-
sere Polizeibeamten und -innen nicht 
ausgenommen.

Und dann kommt noch dazu, dass 
sie anscheinend absolut an der Belas-
tungsgrenze angekommen sei. Das 
habe ich aber schon vor zehn, fünf 
oder zwei Jahren auch gehört oder 
gelesen. Aber wer oder was definiert 
denn nun den Begriff der „absoluten 
Belastungsgrenze“? Einsatzbelastungs-
zahlen oder Krankenstand? Warum ist 
es nicht längst zum Kollaps gekom-
men, wenn man dies schon vor etli-
chen Jahren prognostiziert hat und 
keine Besserung der Situation einge-
treten ist? Und wie sieht so ein Kol-
laps dann aus?

M. E. muss man dies in zwei Di-
mensionen denken. Es kann aber nur 
ein Erklärungsansatz sein, denn ei-
gentlich müssten sich hiermit Wissen-
schaftler beschäftigen.

Da ist zunächst der einzelne Poli-
zeibeamte oder die -beamtin. Sie 
müssen damit klarkommen, dass sich 
das Einsatzaufkommen und auch der 
Charakter von Einsätzen verschärft 
haben. Dabei ist jeder Einzelne zu-
nächst auf sich selbst gestellt. Sie ge-
hen täglich nach Hause mit einem 
Sack voll von Erlebnissen, die noch 
vor Jahren undenkbar waren. Sie 

müssen diese verarbeiten, aber dazu 
ist wenig Zeit. Die Eine kommt gut 
damit klar, der Andere nicht, indem 
er seine Belastungsgrenze überschrit-
ten sieht. Er/Sie wird krank und/oder 
demotiviert.

Und dann ist da der übergeordne-
te Begriff der Polizei als Ganzes, in 
seiner Gesamtheit. Die Polizei als 
Abstraktum kann ihre Belastungs-
grenze nicht überschreiten. Sie wird 
immer funktionieren, so, wie sie 
schon immer funktioniert hat. Politi-
ker und (so scheint mir) Polizeiführer 
wissen das. Sie haben nur den Blick 
aufs Ganze, nicht auf den Einzelnen. 
Nur so kann ich mir den Umgang mit 
der Polizei in den letzten zehn Jah-
ren erklären.

Gut, die Polizei wird Einschrän-
kungen in der Handlungsfähigkeit 
hinnehmen müssen. Aufgaben, die 
noch vor Jahren erfüllt wurden, 
können heute vielleicht nicht mehr 
oder nur teilweise wahrgenommen 
werden, da das Personal hierzu 
fehlt.  Dem Bürger aber wird weis-
gemacht, dass z. B. in Guben die 
Sicherheit nunmehr gewährleistet 
ist und somit die Anzahl der einge-
setzten Polizeibeamten reduziert 
werden kann. Dass dies einzig und 
allein der gegenwärtigen Belas-
tung zuzuschreiben ist, wird nie-
mand sagen.

Auch die Fortbildung in der Polizei 
wird drastisch gekürzt. Vorgesetzte 
sehen es gar nicht gern, wenn sich 
Polizeibeamte zu dreitägigen oder 
gar einwöchigen Fortbildungsveran-
staltungen abmelden. Von der de-
zentralen oder individuellen Fortbil-
dung ganz zu schweigen. So müssten 
z. B. umfangreiche flächendeckende 
FB-Maßnahmen in Fragen der inter-
kulturellen Kompetenz und im Um-
gang mit Flüchtlingen erfolgen. Ins-
besondere der WWD und die 
Bereitschaftspolizei sollten hierzu 
geschult werden. Werden sie aber 
nicht. Learning by doing ist leider 
die Devise.

Die Polizei gilt eigentlich in die-
sen Zeiten als Fels in der Brandung.  
Das ist auch die Erwartungshaltung 
des Bürgers. Deshalb kommen Poli-
zeiführung und Vorgesetzte aller 
Führungsebenen eine besondere 
Rolle zu. Ihnen muss es gelingen, 
die Sorgen und Ängste, die Befürch-
tungen und Unsicherheiten der Be-
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diensteten ernst zu nehmen. Ich 
kann jedoch derzeit in der Wahr-
nehmung des täglichen Dienstbe-
triebes nicht erkennen, dass hierzu 
ernsthafte Anstrengungen unter-
nommen werden. Kritische, quer- 
denkende und (im positiven Sinne) 
unbequeme Führungskräfte sind 
kaum zu erkennen. Ja, man hat 

mittlerweile den Eindruck, auch 
nicht gewollt. Da kann man eine 
Schablone drüberlegen. Graben-
kämpfe von Kleinfürsten, die ihre 
Fürstentümer mit allen Mitteln ver-
teidigen (inzwischen Mann-um-
Mann), Führungskräfte die innerlich 
resigniert haben und Dummschwät-
zer, die mittlerweile schon glauben, 

was sie sagen, sind an der Tagesord-
nung. Streitkultur ist ein Fremd-
wort. Das führt letztlich auch die gut 
gemeinte Gesprächsoffensive des 
Polizeipräsidenten ad absurdum, 
wenn diese Kultur nicht gelebt wird.

Und so wird der Zug wohl mit zu-
gezogenen Vorhängen weiterrollen.

Verfasser bekannt

AktUELLES

Altersdiskriminierende Besoldung –  
drohende Verjährung von Ansprüchen?

Zahlreiche Kolleginnen und Kolle-
gen haben gegen ihre Besoldung 
nach den bis zum 31. 12. 2013 gelten-
den Dienstaltersstufen Widerspruch 
eingelegt. Einige Widersprüche wur-
den bereits 2011, die Mehrzahl je-
doch in den Jahren 2012 und 2013 auf 
den Weg gebracht.

Immer wieder fragen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen bei uns nach, ob 
sie nun etwas unternehmen müssen, 
dass ihre Ansprüche trotz ihres Wi-
derspruchs letztlich nicht doch ver-
jähren (Verwirkung).

Diese Frage stellte sich konkret an-
gesichts des 31. 12. 2015 mit der Be-
fürchtung, dass Ansprüche aus dem 
Jahr 2012 durch Ablauf der dreijähri-
gen Verjährungsfrist verwirkt sein 
könnten.

Diese Sorge konnten und können 
wir unseren Kolleginnen und Kolle-
gen nehmen.

Bereits am 4. 1. 2012 hatten wir 
uns für unsere Kolleginnen und Kol-
legen an das Innenministerium ge-
wandt und gebeten, für die Wider-
spruchsführer den Verzicht auf Ein-
rede der Verjährung zu erklären. In 
seiner Antwort vom 17. 1. 2012 ver-
wies das Innenministerium auf den 
Standpunkt des zuständigen Finanz-
ministeriums, dass eine solche Ver-
zichtserklärung nicht abgegeben 
werden könne, diese aber auch nicht 
erforderlich wäre. Die Einlegung des 
Widerspruches führe bereits zur 
Hemmung der Verjährung (§ 204 
Abs. 1 Nr. 12 BGB). Es wurde zudem 
in Aussicht gestellt, dass eine all- 
gemeine Aussetzung der Wider-
spruchsverfahren bis zum Vorliegen 
rechtskräftiger obergerichtlicher 
Entscheidungen in dieser Angele-
genheit erfolgt. Noch einmal; dieser 

Schriftverkehr stammt bereits aus 
Januar 2012. 

Letztlich wurde seitens des Finanz-
ministeriums vor dem Hintergrund 
mehrerer Berufungsverfahren bei den 
Oberverwaltungsgerichten Berlin- 
Brandenburg und Sachsen auch so 
entschieden. 

(Anmerkung:  Mittlerweile gibt es 
bereits mehrere Verfahren auch in 
anderen Bundesländern, insbeson-
dere in den sogenannten Spätum-
stellerländern Bremen, Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen). Die 
Widerspruchsführer erhielten ein 
Schreiben „Allgemeine Ruhender-
klärung“. 

Bedingt durch zahlreiche Anfra-
gen zum Jahresende haben wir 
stellvertretend für unsere Mitglie-
der gegenüber dem Finanzministe-
rium nachgefragt und eine erneute 
Klarstellung zur Frage einer dro-
henden Verwirkung von Ansprü-
chen verlangt. In diesem Zusam-
menhang wurde auch auf die Rund-
schreiben des Finanzministeriums 
vom 25. 6. 2014 und 18. 9. 2015  ver-
wiesen, in denen auf das Ruhend-
stellen der Verfahren hingewiesen 
wurde und dass den Beamten dar-
aus keine Nachteile entstehen. Ab-
schließend erklärte uns das Finanz-
ministerium am 30. 11. 2015 zu der 
von unseren Mitgliedern und uns 
mit Nachdruck vorgetragenen Sor-
ge einer Verwirkung: 

Zitat: „Verjährungsvermeidende 
Schritte wären aus unserer Sicht (An-
merkung: seitens des MdF) auch nicht 
unter dem Gesichtspunkt der Verwir-
kung von Ansprüchen geboten. 

Der Rechtsgedanke der Verwir-
kung ist zwar auch im öffentlichen 
Dienstrecht anwendbar. Dieser Ein-

wand setzt aber u. a. voraus, dass der 
Anspruchsinhaber innerhalb eines 
längeren Zeitraums unter Umständen 
untätig geblieben ist, unter denen 
vernünftigerweise etwas zur Wah-
rung des Rechts unternommen wird 
(Umstandsmoment). Nur dann wird 
eine Situation geschaffen, in der der 
jeweilige Gegner darauf vertrauen 
darf, dass der Anspruch nicht mehr 
geltend gemacht wird (siehe Be-
schluss des BVerwG vom 27. 6. 2015, 
RN 11). 

In den Verfahren wg. Altersdiskri-
minierung beruht das Ruhen der 
Verfahren aber auf einem Angebot 
des Dienstherrn. Von einer Verwir-
kung von Ansprüchen durch Untä-
tigkeit der Widerspruchsführer kann 
deshalb – unabhängig vom Zeitmo-
ment – nicht ausgegangen werden. 
Daraus folgt, dass es nicht erforder-
lich ist, zur Vermeidung der Verwir-
kung von Ansprüchen Klage zu er-
heben.“

Diese Fragen Widerspruch, Ruhend-
erklärung, Verjährung, Verwirkung 
sind zugegebenermaßen kompliziert. 
Hierzu müssen viele Urteile z. B. des 
Bundesverwaltungsgerichts studiert 
werden. Wir haben dieses für euch 
getan und dazu auch entsprechende 
Entscheidungen mit dem Finanzmi-
nisterium ausgetauscht. 

Fazit:
Das Erheben von Untätigkeitskla-

gen bzw. Leistungsklagen zur Sicher-
stellung des Anspruchs durch Her-
stellung einer Gerichtsanhängigkeit 
war und ist nicht erforderlich. Warten 
wir also gemeinsam auf den Ausgang 
der bereits anhängigen obergerichtli-
chen Verfahren. 

Für Rückfragen stehen wir euch 
gern zur Verfügung.
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25 Jahre GdP Brandenburg
Für den 10. November 2015 hatte 

die GdP Brandenburg damalige und 
heutige Wegbegleiter, Kolleginnen 
und Kollegen der GdP, Partner sowie 
Gäste aus Politik und Polizei zu einer 
kleinen Feier in die Geschäftsstelle 
in Potsdam eingeladen.

Unter den über 100 Gästen waren 
aus der Politik Innenminister Karl-
Heinz Schröter, die innenpolitischen 
Sprecher der Grünen, MdL Ursula 
Nonnemacher, und der Linken, MdL 
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, so-
wie der ehemalige innenpolitische 
Sprecher der FDP, Hans-Peter 
Goetz, gekommen. Die Polizeifüh-

rung war mit Polizeipräsident,Hans-
Jürgen Mörke, Direktor des Zentral-
dienstes der Polizei, Frank Stolper, 
Präsident der Fachhochschule der 
Polizei, Rainer Grieger, u. a. m. ver-
treten.

Landtagspräsidentin Britta Stark 
würdigte mit ihrem Grußwort die Rol-
le der GdP im Land und übermittelte 
die besten Wünsche für die Zukunft 
der GdP Brandenburg.

In den Räumen der Geschäftsstel-
le wurde in familiärer Atmosphäre 
viel über die „alte Zeit“ und die ak-
tuellen Herausforderungen geredet, 
an vergangene Aktionen erinnert 
und viele Geschichten und Anekdo-
ten aus den Anfangsjahren erzählt. 
Zu Beginn begrüßte der stellvertre-
tende Landesbezirksvorsitzende 
Jörg Göhring die Gäste und dankte 
stellvertretend für den gesamten 
Landesbezirksvorstand ausdrück-
lich allen Mitgliedern, die sich eh-

renamtlich, sei es in den Kreisgrup-
pen, als Vertrauensleute oder bei 
der Einsatzbetreuung, für die GdP 
einsetzen. Dieses ehrenamtliche En-
gagement sei damals wie heute das 
Rückgrat unserer Gewerkschaft der 
Polizei.

Im Anschluss ging der Landesbe-
zirksvorsitzende Andreas Schuster 
auf Meilensteine der „Erfolgsstory 
GdP-Branden-
burg“ ein. Be-
ginn der Ge-
werkschaftsar-
beit 1989 waren 
kleine Zellen, 

die auf Schreib-
maschinen Flug-
blätter für die 

Wandzeitung getippt hatten. Schon 
bald ging es auch um die Aushand-
lung des ersten Tarifvertrages 1990. 
Die Zuweisung von Nordrhein-
Westfalen als GdP-Partnerland 
stellte sich für Brandenburg als 
Glücksfall heraus. Besonders Klaus 
Steffenhagen und Frank Richter 
waren eine große Unterstützung 
beim Aufbau des Landesbezirks, 
der sich so frei entwickeln und 
wachsen konnte. Es wurde nicht 
versucht, Brandenburg vorgefertig-
te Strukturen überzustülpen.

1994 fand dann die erste eigen-
ständige Großdemo zur Übernahme 
des Tarifergebnisses West statt. Viele 
weitere Demos, unter anderem zur 
Angleichung der Ostgehälter, der 
Beibehaltung der Heilfürsorge, gegen 
Stellenabbau und für die Rettung des 
Weihnachtsgeldes folgten. „Es war 
früher nicht besser, es war anders!“, 
so fiel das Resümee von Andreas 

innenminister karl-heinz Schröter (li. i. B.) im Gespräch mit Andreas Schuster

Andreas Schuster zog Bilanz über 25 Jahre erfolgreiche GdP-Arbeit.
 Bilder: m. Peckmann

Schuster aus. Die GdP Brandenburg 
hat viel erreicht; mit Kampfmaßnah-
men auf der Straße, aber auch durch 
unzählige politische Gespräche. Oft 
habe man gewonnen, mal auch verlo-
ren, aber meistens konnten durch 
ausgehandelte Kompromisse die Inte-
ressen der Kolleginnen und Kollegen 
in viele Entscheidungen mit einflie-
ßen.

Auch für die nächsten 25 Jahre 
seien die Auftragsbücher gut ge-
füllt. Die Besoldung, in der Bran-
denburg im Ländervergleich immer 
noch den vorletzten Platz belegt, 
die finanzielle und personelle Aus-
stattung der Polizei und die stei-
gende Belastung der Kolleginnen 
und Kollegen sind nur einige Her-
ausforderungen, die heute und in 
Zukunft eine große Rolle spielen. 
Die Bewältigung dieser Herausfor-
derungen ist nur möglich, wenn 
alle an einem Strang ziehen. Ge-
werkschaft ist nur gemeinsam 
stark, Funktionärsdenken müsse 
immer in den Hintergrund rücken. 
Dabei sei es wichtig, zuversichtlich 
nach vorn zu blicken und aktiv die 
Zukunft zu gestalten. Die Eigen-
ständigkeit des Landesverbandes 
zu bewahren und wie bisher den 
„Brandenburger Weg“ zu gehen, so 
schloss Andreas Schuster, sei der 
Schlüssel zur Fortsetzung der „Er-
folgsstory Brandenburg“.

Maria Dietrich
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tarifvertrag Verwaltungsumbau  
in Brandenburg verlängert

Am 21. Januar 2009 wurde der 
Tarifvertrag zum Verwaltungsum-
bau in Brandenburg offiziell unter-
zeichnet. Auch vor der Polizei stan-
den Strukturveränderungen, die 
mit diesem Tarifvertrag und darauf 
aufbauenden Verwaltungsvorschrif-
ten für den Bereich der Beamten 
sozialverträglich begleitet werden 
konnten. Wichtig war damals, dass 
es erstmals um keinen weiteren 
Personalabbau in der Landesver-
waltung ging, sondern um die För-
derung von Qualifizierung und Mo-
bilität. 

Dieser Tarifvertrag hatte jedoch ein 
Verfallsdatum – 31. Dezember 2015. 
Der Verwaltungsumbau in Branden-
burg ist jedoch noch nicht in allen Be-
reichen abgeschlossen. 

Die Landesregierung unterbreite-
te das Angebot an die Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes, 
Verhandlungen zur Verlängerung 
dieses Tarifvertrags Verwaltungs-
umbau aufzunehmen. Das Angebot 
wurde seitens der Gewerkschaften 
begrüßt und natürlich angenom-
men. In zwei Verhandlungsrunden, 
am 13. und 25. November 2015, 
wurden letztlich drei wichtige Er-
gebnisse erreicht.

Tarifvertrag Verwaltungsumbau

Mit dem Änderungstarifvertrag 
Nr. 3 zum Tarifvertrag über Maßnah-
men zur Begleitung des Umbaus der 
Landesverwaltung Brandenburg 
vom 21. Januar 2009 wurde als wich-
tigstes Ergebnis die Verlängerung 
bis zum 31. Dezember 2017 verein-
bart. Neben redaktionellen Ände-
rungen wurde zusätzlich eine Lö-
sung des Streitfalls der Gewährung 
von Mobilitätsprämien für den Be-
reich der Forstarbeiter aufgenom-
men. Seitens der Landesregierung 
wurde eingebracht, die Nutzung der 
Datenbank gestützten Software zur 
Vermittlung umbaubetroffener Be-
schäftigter mit Ablauf des 31. Januar 
2016 einzustellen. Es soll schrittwei-
se wieder zur Papierform zurückge-
kehrt werden. Die Anwendung Per-
sonalservice Online (PersOn) hat 
sich nicht bewährt.

TV-Funktionalreform

Die gegenwärtig in der Öffentlich-
keit diskutierte Kommunal- und 
Funktionalreform soll auf Forderun-
gen der Gewerkschaften durch einen 
eigenständigen Tarifvertrag Funktio-
nalreform begleitet werden. Mit der 
Landesregierung besteht Überein-
stimmung, dass der jetzt verlängerte 
TV-Umbau in einen dann in Kraft tre-
tenden Tarifvertrag Funktionalreform 
übergehen soll. 

Erhöhung der Attraktivität  
des öffentlichen Dienstes in 

Brandenburg

Bereits 2013 wurden Nachver-
handlungen zum TV Umbau geführt. 
Die Gewerkschaften hatten Maßnah-
men zur Erhöhung der Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes in Bran-
denburg und zur Schaffung einer de-
mografiefesten Landesverwaltung in 
Brandenburg gefordert und auch 
vorgeschlagen. Neben den allgemei-
nen Forderungen zur Ausgestaltung 
des TV Umbau ging es um Angebote 
zum vorzeitigen Ausscheiden le-
bens-älterer Beschäftigter und um 
Arbeitsbedingungen lebensälterer 
Beschäftigter. Ebenso ging es um Al-
ters- und Lebensphasen-gerechte 
Arbeitsbedingungen sowie Qualifi-
zierungs- und Weiterbildungsange-
bote für eine zukunftssichere Be-
schäftigung.

Einen wichtigen Schwerpunkt bilde-
te dabei auch die Forderung nach Maß-
nahmen zur Gewinnung und Einstel-
lung jüngerer Beschäftigter für den 
öffentlichen Dienst des Landes Bran-
denburg. Alle dort erreichten Ergebnis-
se sollten auf dem Bereich der Beamten 
und Beamtinnen übertragen werden. 

Seitens der Landesregierung wur-
de bereits im Rahmen der ersten Ver-
handlungsrunde zur Verlängerung 
des TV Umbaus am 13. November 
2015 zugesagt, noch im Januar 2016 
Gespräche/Verhandlungen über die-
se Maßnahmen aufzunehmen.

Wie geht es weiter?

Die Tarifvertragsparteien hatten 
eine vierwöchige Erklärungsfrist zum 
Änderungstarifvertrag TV Umbau ver-
einbart. Das heißt, im Januar 2016 
wird der Änderungstarifvertrag ab-
schließend unterzeichnet. Ebenfalls im 
Januar 2016 sollen die Gespräche/ 
Verhandlungen über Maßnahmen zur 
Erhöhung der Attraktivität des öffent-
lichen Dienstes in Brandenburg aufge-
nommen werden.

Das Leitbild zur neuen Struktur der 
Landesverwaltung (Kommunal- und 
Funktionalreform) soll im Sommer 
2016 im Landtag behandelt werden. 
Im Ergebnis dieser Landtagsbefas-
sung sind dann die Schwerpunkte der 
Kommunal- und Funktionalreform be-
kannt, sodass die Verhandlungen für 
den neuen Tarifvertrag Funktionalre-
form aufgenommen werden können.

Michael Peckmann 
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Erholungsangebote 2016
Liebe Kolleginnen und  Kollegen, 

die neuen Kataloge sind da. Wieder ha-
ben wir viele tolle Urlaubsangebote für 
euch. Informiert euch und meldet 
rechtzeitig eure Reisewünsche an. An-
meldeschluss ist der 15. 1. 2016. Aber 

keine Sorge, auch danach werden noch 
viele Restplätze zur Verfügung stehen.

Unser Sozialwerk ist zu erreichen:
–  telefonisch:
  Montag bis Freitag von 10.00 bis 

14.00 unter 03 31/8 66 68 09 oder 

–  per E-Mail unter info@sozialwerk.
brandenburg.de

Liebe Grüße
Euer Sozialwerk


